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AKTUELLER STEUERTIPP 
 

Weihnachtszeit ist Spendenzeit: So lassen sich gute Taten steuerlich absetzen 
 

Die besinnliche Weihnachtszeit weckt bei vielen 
Menschen den Wunsch, Gutes zu tun und zu spenden. 
Dabei ist es möglich, die Großzügigkeit auch steuerlich 
geltend zu machen. Unter bestimmten 
Voraussetzungen lassen sich Spenden in der 
Steuererklärung als Sonderausgaben absetzen – bis zu 
20 Prozent des Gesamtbetrags der Einkünfte. Damit 
eine Spende steuerlich anerkannt wird, muss sie 
freiwillig und ohne Erwartung einer Gegenleistung 
erfolgen. Zudem muss sie unmittelbar gemeinnützigen 

Zwecken oder einem sogenannten Zweckbetrieb 
zugutekommen. Bei Spenden bis 300 Euro genügt in 
der Regel ein vereinfachter Nachweis, wie etwa der 
Kontoauszug. Bei höheren Beträgen ist eine 
Zuwendungsbestätigung erforderlich, die vom 
Spendenempfänger ausgestellt wird. In 
Katastrophenfällen gelten oft Ausnahmen, sodass 
auch für höhere Beträge ein vereinfachter Nachweis 
ausreichend sein kann. Für Vielspender ist es 
interessant zu wissen, dass übersteigende 
Spendensummen in einem Jahr den absetzbaren 
Höchstbetrag überschreiten können und in das 
nächste Jahr vorgetragen werden dürfen. Auch 
Sachspenden sind absetzbar. Hierbei müssen Alter, 
Zustand und ursprünglicher Kaufpreis der 
Gegenstände angegeben werden. Bei gebrauchten 
Gegenständen wird der aktuelle Markt- oder 
Verkehrswert berücksichtigt. Besonders attraktiv sind 
Spenden an politische Parteien: Hier können bis zu 50 
Prozent direkt von der Steuerschuld abgezogen 
werden. Es gilt ein Höchstbetrag von 825 Euro pro Jahr 
(1.650 Euro bei Ehepaaren). Mit etwas Planung lässt 
sich nicht nur Gutes tun, sondern auch die Steuerlast 
mindern. 

 
 

Steuertermine Dezember 2024 / Januar 2025 
 

Dezember   

10.12. (13.12.)  

Lohnsteuer- und Kirchenlohnsteuer  

Einkommen- und Kirchensteuer  

Körperschaftsteuer  

Solidaritätszuschlag  

Umsatzsteuer (monatliche Vorauszahlung)  
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15.12.   Spätester Antrag auf Verlustbescheinigung bei der Bank   

    

19.12. (23.12.)*  
Abgabetermin Beitragsnachweis zur Sozialversicherung (Fälligkeit der 
Sozialversicherungsbeiträge)  

    

27.12.   Zusammenfassende Meldung bei der Umsatzsteuer  

    

Januar    

10.01. (13.01.)   

Lohn- und Kirchenlohnsteuer (monatliche VZ und jährliche Anmeldung)  

Solidaritätszuschlag   

Umsatzsteuer (monatliche und vierteljährliche Vorauszahlung)   

    

27.01.  Zusammenfassende Meldung bei der Umsatzsteuer   

    

27.01. (29.01.)*  
Abgabetermin Beitragsnachweis zur Sozialversicherung (Fälligkeit der 
Sozialversicherungsbeiträge)  

 

 

Hinweise: Die eingeklammerten Daten bei den Steuerterminen bezeichnen den letzten Tag der dreitägigen Zahlungsschonfrist. Die Zahlungsschonfrist gilt nicht 
bei Bareinzahlungen und Zahlung per Scheck. Die Veröffentlichung dieser Termine erfolgt nach sorgfältiger Prüfung, aber ohne Gewähr. Eine Haftung wird nicht 
übernommen.  

* Die Beitragsnachweise müssen der Krankenkasse spätestens um null Uhr des fünftletzten Arbeitstages eines Monats vorliegen. Sie müssen diese also 
spätestens im Laufe des Vortages übermitteln, damit die Krankenkasse am fünftletzten Arbeitstag darüber verfügen kann. 
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